200.910
	KANZLEIGEBÜHREN

DER GEMEINDE UNTERVAZ
Gestützt auf Artikel 7 der Ausführungsbestimmungen zum Gesetz über die Niederlassung der Schweizer (130.250), welche auf den 1. Januar 1985 in Kraft getreten sind, kann die Gemeindeverwaltung Kanzleigebühren erheben.

Der Gemeindevorstand beschliesst:

1. Die Bestimmungen des Gesetzes über die Niederlasssung der Schweizer (130.200) sowie die Ausführungs-bestimmungen über die Niederlassung der Schweizer (130.250) finden sinngemäss auch für die Gemeinde Untervaz Anwendung.

2. Es werden folgende Kanzleigebühren, gültig ab 1. März 2010, erlassen:



	· Anmeldung zur Niederlassung (Niederlassungsausweis/Schriftenempfangsschein)
CHF 20.00
· Anmeldung zum Aufenthalt (Aufenthaltsausweis)
CHF 20.00
· Ausstellung eines Wohnsitzausweises
CHF 20.00
· Vorladungen, Bescheinigungen usw. im Zusammenhang mit der Einwohnerkontrolle
bis CHF 30.00
· Auskünfte im Zusammenhang mit der Einwohnerkontrolle
bis CHF 20.00
· Nimmt die Verrichtung längere Zeit in Anspruch, wird die Gebühr nach Zeitaufwand 
bemessen und beträgt pro Stunde
max. CHF 80.00

· Amtskosten bei Strafverfügungen
CHF 40.00 bis 200.00

· Antragsstellung einer Identitätskarte exkl. Porto:

- Kinder (Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben)
CHF 30.00
- Erwachsene (Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben)
CHF 65.00
· Handlungsfähigkeitszeugnis (gem. kant. Weisungen)
CHF 10.00

· Wohnsitzbestätigungen/Bescheinigungen
CHF 10.00

· Hinterlegung Testament und Erbvertrag
CHF 50.00

· Amtliche Beglaubigung
CHF 30.00

· Bewilligung für Feuerwerk
CHF 50.00

	

	3. Dieser Beschluss des Gemeindevorstandes vom 05.09.2011, Geschäft Nr. 139 / 2011, ersetzt den Beschluss vom 07.03.2011, Geschäft Nr. 37/2011.
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